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Geschichte

Zum Begriff , JosephinismLts"

Die Diskussion um sicht und Beurteilung des ,,losephinismus,, als phänomen der
österreichischen Geschichte trat in den letzten beiden lahrzehnten in das Stadium
einer distanzierten und komplexen Betrachtung. Die psychologischen Reaktionen in der
Histo-riographie auf die Gestalt Kaiser Josephs Il. und ii" ooi ih* durchgesetzten bzw.
mit ihm tterbund.enen innerpolitischen, administratiuen, gesellschnftlichen-und kulturell-
geistigen Veränderungen, l)otrt französischen Gelehrtei Roger Bauer als Mythen ,son
/osephinismus und Antiiosephinismus bezeichnet, weichen sachlichen Dar-stellungen.
Diese werden durclt ein studium noch unbekannter euellen und durch die Äus-
ein ander setzun g mit der n ation alen F L,ichlit er atur mö glich.

Die Frage nach den L)rsprüngen des österreichisch"n Staatskirchentums, olas in
seiner spezifischen Ausprägung während des n. Ishrhunderts ebenso den Namen
,,Josephinismus" erhielt wie der sich wandelnde Frömmigkeitsstil eines clamaligen
,,Reformkatholizismus" sotoie die gesamte geistige, kutturellö und soziale Veränderitng
dieses I ahrhunderts, ist ein zentrales Thema* des Auf satzes ,,Burgundisches unä
theresianisch-josephinisches staatskirchensystem,,. Die Aiatyse r|on irsprüngen, Ein_
flüssen un! Neuprägungen der staatskirchlichen Gesetzgebuig in Asterriich ieigt, wie
traditionelle Strukturen österreichischer und burgundiiher frerkunft unter dem Ein-
wirken uon Iansenismus und Aufklärung - im Bimühen, historisch unbewältigte pro-
bl.eme kirchlicher Organisationsformen iährend des Wanrllungsprozesses unter Maria
Theresia und loseph 71. zu überwinden - zu einem System oelarbeitet uurden, dessen
Ausuirkungen bis heute zu erkennen sind.

E. Koväcs
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Geschichte

Burg u nd isches u nd theresian isch-josephi n isches
Staatski rclrensystem"

Es ist eine interessante Tatsache in der Flistoriographte zur österreichischen Ce-
schichte des r8. Jahrhunderts, daß die Auseinandersetzung mit dem Problem ,,losephi-
nismus" seit dem Zweiten Weltkrieg in unverminderter Intensität andauert. Weder
die Bestrebungen, den ,,Josephinismus" mit dem österreichischen Staatskirchentum des
18. ]ahrhunderts (r) oder mit dem inneren Aufbruch zu einer kathoiischen Reform,
einem ,,Reformkatholizismts" t.z), zu irientlfizieren, noch die Ansicht, der ,,josephi-
nisrnus" sei eine kultur- wie geistesgeschichtliche Bewegung (5), ciie eine tr{elt-
anschauung bewirke, konnten sich in ihrer Einseitigkeii durchsetzen.

Imrner mehr bestätigt sich die Auffassung der ,,Wiener Schule" von diesem spezi-
fisch österreichischen Phänomen; sie rtird von flanzösischen, ungarischen, italienischen
sowie belgischen Arbeiten ergärrzt und stimu-lierf. Bereits 19_54 hat Adnru Wttndnrczk,t
vom ,, 

josephinismus" alg Staatskirchentrim und katholischer Arifkiärung gespro-
chen (e), und Erich Zöllner hat 1965 diese eigenständige österreichlsche Erscheinungs-
form nicht nur von der deutschen Au{ki;irung beeinflußt gesel'Len" Er hat auf ihre
Wurzeln in den kanonistischen Theorien des nieCerländischen Späijansenismus hin-
gewiesen. (5) Schließlich hat ry75 Adam ltianLiruszks dieses Therna wieder aufgenom^
men und bei einer Besprechung nelrester Forschungen den ,,Josephinism".rs" als eine
einheitliche Bewegung ciargestellt, in der sowohl Staatskirchentum und Reformkatholi-
zismus wie die Elemente der europäischen Aufklärung rniteinander verschmolzen
sind. (0) In dieser Linie sind ar"rch noch die Arbeiten vonHansWo"gner, Anna Hedtoig
Benna, Grete Klhgenstein, Eleonore Zlabtnger, L.lisalteth Gctrms-Cornides un,i. Peter
Hersche zu nennen.

Umso mehr verwundert es, wenn Pete-r Barton, Professor für österreichische Kirchen-
geschichte an der Wiener evangelisch-theologischen Fakutrtät in seinem kürzlich er-
schienenen Aufsatz .,Umstrittener Reformkatholizismus - Modeilfall ]osephinisrnus" (7)
bei der Anaiyse diverser josephinismus-Literatur rneint, die komplexe Sicht des Phäno-
mens dürfte die richtige sein (a), um dann zusammenfassend zu resumieren:

Der josephinische Reformkatholizismus ist zu Recht umstritten - nm seiner Verflochten-
heit mit einem kleinlichen Staatskircirenturn lnrillen, das sogar vorschreiben woilte, daß
hir-rfort die Toten nicht mehr in Särgen, sondern in Säckerr zu beerdigen seien. Aber nicht
Joseph II. hat den Ausspruch getan, ciaß er in seinerL Landen zugleich Papst, Bischof,
Archidiakon usw. sein wolle, sondern bereits Rudolf iV., der rj65 die Wiener Ulrivers.iiät
gestiftet hatte. Staatskirchentun-r war in Osterreich gcradezu ändernisch. So müssen wir
mit der Frage schließen: Konnte in einer Kirche, iie nicl-rt durch Erweckungsbervegungerr
von ünten her, sondern rlur von oben her durch die Zwangsmacht des Staates, neu auf-
E;ebaut worden war, sich ein Reformkatholizismus überhaupt anders formieren als im
staatskirchlichen Ilahmen? Mußte 1-rier - in einer durch die Gegenreformation geistig und
geisilich deformierten kirchlichen ,,Landschaft" - nicht auch jeder Reformkatholizismus
deforrniert werden? (9)

Eiisabeth Koväcs, Dr. phil., Univ.-Doz. für Neuere Geschichte Osterreichs (mit bes. Beriick-
sichiigung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche) an der Ceisteswissenschaftiichen
Fakultät der Universität Wien.

+ Für die Publikation eru'ei.terte Fassung des Habilitationsvorirages, gehalten am zo" Oktober
tg76 an der Geisteswissenschaf tlichen Fakultät der Universiiät Wien.
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unr'viilkürlich wird man bei diesen sätzen an die Darsteliung des ,,Josephinismus,, vonFrnst Tomek, dem katholischen wiener Kirchenhistorike., eri.ne.t, äer irn 7. Band
seiner österreichischen Kirchengeschichte den ,,Josephinisrnus,, als höchste Aus;räil;;
des habsburgischen Staatskirchensystems, das von !ansenismus und Febronianismi,,s
gestützi wurde, erkennt.

,,Da diese beiden Häresien", schreibt Tomek, ,,nur morsche stützen sein konnten,hatte der Josephinismus eine beschränkte Lebe;sdauer.,, (.;, Eilg" seiten cianachkann man lesen: 
-,,Es 

gibt manche Historiker, die das ;or.pt,i"ir'.f-r" Staatskirchensystem
a1s Reformkatholizismus bezeichnen . . . dri ist offensichtlich die Sprache der soge-nannten Refolmatoren des 16. )ahrhunderts, deren wirken in der Zerreißr.rng äerchristlichen Einheit endete.,, (rr)

stellt man nun diese beiden Außerungen, die eine stammt aus dem Jahr tg76, dieandere aus der Zeit vor 1959, einandei gegenüber, so ist *^.r *r der zrvar nichtökumenischen, jedoch einmütig negativen"dertung'cles ,,Josephinismus,, beeinclruckt.
Für Barton zelstört das Staatskirchentum den aufbiech"rräLn liufor*kathoiizismus, ftirTomek zerstörte der Reformkatholizismus das habsburgin.t," stuutlt irchentum.

Nach Ferdln and Maass, der den Terminus des ,,Ileforr,,katholizismus,, an sich
ableh.nte {.,z), war es ,,der neue Geist, der vom i{esteir Europas urrgrr.,g. . ., der Ceistder Aufkiäruns und ihr rationali,ctisches Naturrecht.,, rjie ,,äen toä guchstaben derstaatlichen Erläs-'e der Barockzeit zu neuem I-eben erweckt 

""a ai" ,lten Eclikte Curcheine- rnoderne Gesetzgebung ergänzt,, haben. (r3)
Hier soll nun versucht werden, diese hisiorioji..rphischen Aussagen von Feter Barta,,Ernst Tomek u:nd Ferdirand Nlaitss zurn Thema Staatskirchentum und ilefc-rmkatholi-zismus rnit Hilfe von.drei Fragen zu überprüien und aut der Buri, g"g.r.,*ärtiger

Forschungserg;ebnisse Antlvorten zu finden:
r' war das siaatskirchentum nur bei den Habsburgern ,,endemiscrr,, - also einewiederkehrerrde, örtlich gebunclene Krankheitserr.[.irro"gi-'iriu. .u *ir.," Krank_heitserscheinung überhaupi ?

z' Leben im theresiani.''ch-josephinischen Staatskirchenturn nur spätmittelalteriiche oderbarocke Strukturen 
,einer habsbrirgischen Kirchenhoheit wiec{er auf, si*C sie vomceist des Naturrechts geprägt, und zeigen sich bei Ir,Jrpi li, ai. Tendenzer,Ritdolf s l\'.?

1' Wie verhaiten sich Reforrnkatholizismus und staatskirchenturn des i8. Jahrhunclertszuei.nander?

Wenden wir uns zunächst der e r s t e n diesel Fragen za: Zu ihler 'fhen:atik fin.letman in sämtlichen Handbüchern der europäischer-r Geschichte r,vie der Kirchengeschichtedie Unterscheidung von vorreformatorischem, reformatorischem und nachtridentini-
schem staatskirchentum (r4), womit ein system cler verbindu"g-r;'ri..l-,e und staatzu einer einheitlichen Gesamtkörperschafi unter staatlicher Le;tu;; gemeint ist. DerLandesfürst_(der Staat) übt die Kircrrenhoheit (jura majesiatica.i.u su.rul aus: erbesetzt die höheren Kirchenärnter, schüizt die lnteressen des Staates rnit F{ilfe von
,,Placet",,,appell comme d'abus" und ,,jus exc1usivae,,, .. üb".ro,*ht uncl beschütztdie Kirche innerhalb seines Territoriums, spricht R..ht' üt";;;iriliä" p".ronen undhebt kirchliche Steuern ein. (r 5)

Der evanp;elische Historiker Justtrs Lrashagen zeigt in seinem bereits agla er_schienenen werk ,,staat und Kirche vor derhefo.*ätio.1,,, ,vie j* randesherrriche
Kirchenregiment Martin 

^Luthers 
im spätmittelalterlichen StautsLi..t,er,tnm der deut-schen Städte und Reichsfürstentümer wurzelt. (:'6)

lvährend der Ausbildung der Landesherrschaft'im spätmittelalter, ob nationalstaat-
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lich oder dynastisch orientiert, übernahmen die Landesherren verschiedene Rechte der

Kirchenhoheit, die dem Kaiser zustanden.
War der Kaiser adoocatus ecclesiae, oberster Vogt und Schutzherr der Kirche, so

fühlten sich nun die Landesherren in einer ähnlichen Funktion und stellten diese

n"if" i" verschiedensten Formen und Varianten dar. Daher kann man im Spätmittel-

alter bereits von einem abendländischen Staatskirchentum sprechen, das sich in

E";ir"i, in Frankreich, in Spanien, in Venedig, iT- deutschen. Raum wie bei den

Hirb,rrge.n und den Herzogän von Burgund ausgebildet-hatte'-(r7)
Das räformatorische Staaäkirchentum (Litthers landesherrliches Kirchenregiment)

findet man nicht nur bei den deutschen Städten und Reichsfürstentümern, die die

Reformation angenornmen hatten. In anderer Ausformung stellt es sich in den Staats-

ideen des Kalvinismus und der englischen Hochkirche dar' (rB)

Das posttridentinische Staatskirchentum, geprägt von- Absolutismus, Reformation

und Gägenreformation im 1,6. und 17. Jahrhundert, bestimmt vom aufgeklärten

Absolutilmus des r8. Jahrhunderts, ist ebenfalls eine europäische Erscheinung. Man

krrrn i* r8. Jahrhundert in Europa das Staatskirchentum der Herzoge von Lothringen,

das der Bourbonen (Frankreich, Spaniery Neapel-Sizilien, Parma-Piacenza) und jenes

der Habsburger (OstLrreichische Eiblander, Böhmen, Mähren, Ungarn, Galizien, Lom-

buid"i, österr"eichische Niederlande, Toskana) feststellen' (r9) Es wurde in der Republik

Venedig, bei den Wittelsbachern und von den geistlichen Reichsfürsten gehandhabt, ist

ub", u1o'.h im Rahmen des allgemeinen Preußischen Landrechts von ryg4 kodifiziert.

Du, ,uh erstmalig in der Interpietation der Westfälischen Friedensschlüsse ein rnögliches

Nebeneinander von Religionigemeinschaften innerhalb eines Staatswesens vor. (zo)

Vietfach beeinflußte die Itaatl-lche Gesetzgebung Lothringens, Frankreichs, Venedigs,

Bayerns oder Mainz', aber auch jene Preußens die theresianisch-josephinischen Erlässe

,,In publico-ecclesiasticis". (zr)" 
wie aus den ,oru.rgehenden Ausführungen zu erkennen ist, handelt es sich beim

,,Staatskirchentum" uÄ ein jahrhundertealtes, abendländisches, europäisches Phänomen.

fls ist innerhalb der katholischen wie der protestantischen Staaten, der Fürstentümer

und Reichsstädte zu finden und läßt sich durchaus nicht allein auf die Territorien der

Habsburger eingrenzen. Dieser eigentümlichen Erscheinungsform, die sich aus den

n"rl"t ""ä"" kiähhcher und staatlicher Machtbereiche zueinander ausgebildet hatte,

iiegen die"Ideen des augustinischen Gottesstaates und des Gottesgnadentums zugtunde.

Säals Krankheitserscfieinl.rngen zu entwerten, ist im Rahmen der historischen Disziplin

nicht möglich. (zz)
Nun zu unserer zweilen Frage: Leben im theresianisch-iosephinischen Staats-

kirchentum nur spätmittelalterliche oder barocke Strukturen der österreichischen Habs-

il;"r wieder urf, ,i.rd sie vom Geist des Naturrechts gekennzeichnet, und finden

siclr bei loseph I1. die Tendenzen Rudolfs lV'?
Wir wollen aus den vielfachen europäischen Erscheinungsformen des spätmittel-

alterlichen Verhältnisses von Kirche und Staat nur zwei betrachten: das Staatskirchen-

t,rrn a". Habsburger und jenes der burgundischen Herzoge. In den Ländern dieser

beiden Geschlechter gibt es viele interessante Analogien, nicht nur die Ahnlichkeit

bei der Entstehung, E.w".b.rng und Anreicherung des Hausbesitzers. Konnten die

Habsburger füre ierritorien von den westlichen Schweizer Besitzungen und den

östlichen Herzogtämern Osterreich und Steiermark zu einer großen Hausmacht in

der West-Ost-Linie ausbauen (27), so hatten die Herzoge von Burgund, ausgehend von

ihrem ostfranzösischen Herzogtum, durch die Heirat mit einer der reichsten Erbinnen

der Christenheit, mit Margueiite oon Males, Herzogin von Flandern, die Möglichkeit,

ihren Länderkomplex in d; Süd-Nord-Linie zu vergrößern'(z+) Beide Länderkomplexe,
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die der Habsburger wie die der Burgunder, waren durch dazwischenliegende Besitzun-
gen auseinandergeteilt: hier giiederte das Erzbistum Salzburg, dort das Herzogtum
Lothringen östliche und westliche bzw. nördliche und südliche Ländereien.

Während des gesamten Spätmittelalters, aber auch im 16. und 17. Jahrhundert
k.impften die habsburgischen Landesfürsten um die Errichtung von Landesbistümern,
um die Deckung kirchlicher und staatlicher Verwaitungseinheiten. (25) Sie betrachteten
sich als ,,advocatus ecclesiae Pataviensis" - als Schutzherren der ihren Gebieten
zugeordneten Passauer Diözese. Sie übten ihren Einfluß auf die Bischofsernennungen
aus und visitierten und inventarisierten als ,,oberster Vogt aller Gotteshäuser" nicht
nur einmal sämtliche kirchlichen Besitzungen. Sie erließen Amortisationsgesetze, um
die Mehrung des geistlichen Besitzes zu lenken, und besteuerten den Klerus. Rudolf
der Stifter zog eigenmächtig Bistumsgut ein, um die von ihm gestiftete St. Stephans-
kirche als Erzkirche gebührend zu dotieren. (26) Die Haltung der österreichischen
Herzoge zum Papsttum war in der Zeit des Schismas urrd der Teilungen der terri-
torialen Situation ihrer Ländereien entsprechend. Man beobachtete entweder die
römische oder die avignonensische, aber auch die Pisaner Obödienz. (27) Erst nach
dem Konstanzer Konzil Q4r4-t4t|) tntt in der Person Herzog Albrechts V. der
,,princeps in ecclesia", der ,,reformator tocius religiose vite in Austria" in Erscheinung.
,\lbrecht V, veranlaßte eine geistliche Reformbewegung * die lv{elker Reform - und
fühlte sich als Schützer des n,ahren Glaubens vor der hussitischen Ketzerei für das
Seelenheil seiner untertanen verantwortlich. (28)

Dabei gelang es ihm nicht * wie der Passauer Bistumsstreit zeigt -, gegen die
l.{ahl des Leonhard uon La.ymingen das Recht der Bischofsnomination durchzuset-
zen. (zg) Das vermochte erst Friedrich lll., der für die Aufgabe seiner Neutralität
gegenüber dem Konzil von Basel ,,eine Kette reicher Dankesgefühie" bei den Päpsten
ausiöste, sodaß sich Papst Pius IL - Enea Siloio Piccolornini war auf Betreiben
Friedrichs lll Kardinal geworden und hatte die Tiara erlangt - später gerne ,,kaiser-
licher Papsi" nannte. (5o) Friedrich lll. ließ sich für seine dezidierte Hinwendung
zum Papst reichlich honorieren: schon vor dem Wiener Konkordat von 1448 wurde
ihm das Ernennungsrecht für 7 Bistümer in seinen Erblanden und für r7 Reichs-
bistümer, deren Territorien sich auf seine Länder erstreckten, zugestanden. Er konnte
roo Benefizien in Osterreich und 5oo kirchliche Pfründen im Reich mit seinen
Kandidaten besetzen. (5r) Obwohl ihm Thomas Ebendorfer mit der Anspielung auf
die Kirchenpolitik Herzog Albrechts V. (dieser hatte seine Töchter mit Hilfe von
Einkünften des Klerus ausgestättet, ,,als ob diese Pfaffenkinder seien") den Spiegel
vorhielt, rvar die Warnung vor dem göttlichen Zorn ,,sprich nicht pfaffenhab ist
mein cammergut" in den \.Vind gesprochen. (32) Denn der Kaiser erhielt die Erlaubnis
des Papstes, im Bedarfsfall auch ohne bischöfliche Zusagen geistliche Steuern zur
Anschaffung von Heiratsgut und für die Mitgift seiner Töchter einzuheben.(ll)
Trotzdem dürfte er sich - so Alphons Lhotsky - im Vergleich zu den Forderungen
des französischen Königs wie ein Biedermann ausgenommen haben. (7$ Friedrich lll.
konnte auch nicht die Gründung von Landesbistümern, sondern nur die der beiden
Hofbistümer Wien und Wiener Neustadt mii dem immerrvährenden Präsentationsrecht,
die Kaiserkrönung und die Kanonisation des heiligen Leopold in Rom erwirken. (35)
Seine Eingriffe in das Klostergefüge, seine Gründungen, Verlegungen, Aufhebungen
und Neugründungen diverser Klöster sind so btzarr, daß wir diese Details hier nicht
behandeln können. (56) Auch Friedrich 11I" füh1te sich als ,,princeps in ecciesia"; er
hüilte sich während seines Romzuges gerne in priesterliche Gewänder, ebenso wie er
sich in der Gestait verschiedener Heiliger porträtieren ließ. (57)

'Weitaus geschlossener als in den österreichischen Ländern stellt sich das Staats-
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kirchensystem in Burgund dar, in dem Land, wo 21 ,ischen Traum und Wirklichkeiteine letzte, nach schönheit strebencre -nrili.rtu Ritte;:kultur entslnd. (7s)Der Papst hatte bereits.am Beginrr der burgundir.r-,"" u".rrchaftsbirdung sernenentscheidenden Anteir. Ltrban v. g.*alot" aä "osro.h*'«ä"r* Eduard rII. inrseine Kinder kei.e Ehedispensen bri verwandtu.,t .iä*n,'u"*,rrr*," sie jedoch demHerzag von Burgund. so Lo* e1 daß f*u ..i.h" Erbtochter pio.'d"..,r, Marguerite,nicht den sohn des,engrischen (o"igr,-*it dem sie b..;i; ,..i"r, rvar, heiratete,sondern Philipp den Küünen.oor-t nr,.gl,nj.'s.hor-, ,o. d;;;;"r.,iii"r"* die besondersherzlichen Beziehrrngen nach Ir.om, 
"or.h *".,r, man sich währencr rles schismaselastisch verhielr tisj'""j ä;jüii"ruir*L)ngensteirt, damals professor an der wieneruniversität, das gemeinsarrre Bemühen der ü..rog" 

"o., orr"r."iä ,r.ra Burgund beieiner Provinzialsynode zur Beiregung der Kirchenspaltung forderte. (4o) Auch inBurgund lenkte rran.,schon in ia "Jui-,.h.r.crert 
gemeinsam mit den städten diegeistliche vermögensbilclung und i.,oü ai. .r*o.t,"r-r" Besitzungen rückn,irkende steuernein' Doch ist es rviederum das Machtsrreben philipps d;;'c;;";, der seine Länclerzu einem Königreich erheben lassen woilte,- dau di" pairtr.n"- üeziehung und der.rAusbau der iandesfürstlichen Kirchenhoh"lt-r.;.a..t."-rri t'iäitä äer Gute die Forde-rung Papst Ettgens Iv. erfüilte und seine Neutrarität g.;;ti#; dem Konzil vonBasel aufgab, r,vurde er mit päpstrichen cunstbezeigungen überschüttet: von nun ankonnten die burgundir.h"n Hu.r".r it,r"" ri"ära auf simtfiche;iä;frr"*inationen aus_üben und diese Throne nicht nur mit verr.vandren und B;ri;;;;;;;r Famirie besetzen,sondern sie erhielten auch. Besetzurrgr.".Lt" i. d*. Nor,nu.,,ji" .rr-,ä'ir., Aquitanien undkol',Il sämtliche päpstlichen pf.ü"ä; ;;rieihen. so *u. .r- ii"u" *ort,.t-,, verrt andteund Diener zu versorgell und gleichzeitig das nicht immer *li it-,1.. F{errschaft ein-

'rerstandene voik in die Ziiger ,., ,pun.,Ä. sie besetzten prarr,".." mit ihren Günst_lingen, um im prälatenstand bei dÄ srbriai"nb.*iligungen das entsprechende Echozu erhalten' seit t4q7-il?J"" sie das ,,pla,ce{' ui, Kär-,tärGra.r"*"t für päpstlicheEnuntiationen aus, ia Philipp d* c";;-;;;te sogar die Meßtaxen für Seelenämteroder Anniversarien ihrn nahestehender p".ron.r., fest" Doch auch hier, w-o man sosehr auf das Geld ,.ah und Karr d.er i"i-,rr, ganz anders ais sein vater, die Be_steuerung des Klerus sehr zentralistisch handhr[t., *u..^- ai" 
-Lä"" 

der LrelgischenKirche doch auch deren rr,'ohlrtcilende FörJerer. sie stifteien Llnsummen für Abteienund Klostergrüncungen, bevorzugten di* Dominikaner, Augustiner Eremiten, Kar-thäuser und Klarissen, bauten guä.urrar.hrLte Kirchen unci Klöster wieder auf uncir'crliehen ihnen Nutzungsrechte in ihren 
"igon"n 

LänLler.eien. (ar)frieririch i1l. kam dem wunsch i'hiripio iir?,,Ir,,"'r^a'äl,rr, d* Kühnen nich.tentgegen: der burg*ndiscrre Herz,og erhiert den trr.,g urrgäui;"u,"""""a heiß ersehntenKönigstitel nicht, dafür r.vrirde äie"u.hi.kru1rr",urt""H.#"i,l,tr.l*iiir*, r. mit Mttria,der Herzogin von Brrrgunil, be.schlossen trrl^N".f. ciem. Tod «o,,1 tr'iin, Kähnen mußteMaria tton Eurgund die ze.traljstis.h gehuähabte Aus.irbung kirchlicher Rechte d,rchden I-a.desfi.irste* Iockern. (,13) Die F;,s; ;;. d";;;;;;;äää.*a,r.ner r.-rsancenauf das spätere ösierreichis;he und späniu.tn* st rtnü..t.;t;;.; der Habsburgerist ein noch offenes probrem, gerade Lei Maximiiir" 1., d;;-:,K;irl, u.,a papsr,, ineiner Person sein woilte. Lierrrinn wiesflecker kündigt ü.-;;"";.;";nd seiner großenMaximilianbiographie dazu ,reue Forschungserg"brinr"" u^. iril-' " 
""

Es kann als gesichert gerten, ,l-uß burginJlche Traditicnen - nicht nur das Hof_zeremorriell - unter Kar.r v. nuch spa.,i"n ,be.trrgo;-;;;;;;, ;;'"nter philipp il.das staatskirchentum seine-schärfs,"'arrf.;igrr.,g ,r.-r,d ,tr.rrgrte Händhabung erfuhr"Für die österreichischen Habsburg". irt'"ij", """..r"*.rr,l"ör"' ,"" Ferdinttnd r.aufgenommene Klostervisitation ,r^ä diu von h4axintilian !1. geschaffene Reformations-
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...::r'.mission, aus der dann der Klosterrat entstand, inventarisierte die Klöster und
::.iie, kontrollierte die Temporalienverwaitung, steuerte die Abtwahlen, setzte
-'exeibte" Prä1aten ab und hatte oft mehr in spiritualibus als in temporalibus zu

-: j:ren. (a5) Die Bemühungen um die Erneuerung des kirchlichen Lebens gingen von
-:'.:reriisterreich aus, wo Jesuiten neben anderen Orden, unter ihnen die Augustiner
::emiten, in'r Geist der Gegenreformation zu arbeiten begannen. (,16) Dieser Geist der
Cesenreformaticn, gepaart mit dem spanischen Absolutismus, erzeugte in den noch
'. --rhandenen burgundischen Gebieten nicht nur den Bruch zwischen den General-
.iaaten und den spanischen Niederlanden, er bewirkte auch die Entstehung des,,Jan-
.enisnrus" an der Universität Läwen. Der lansenisrnus, zuerst eine theologische
{tiseinandersetzung zu den Problemen vcn Gnade und lViilensfreiheit auf der Basis
jer Augustinischen Theoiogie, eniwickelte sich aus der Kontroverse mit den Jesuiten
zu einet politisch-spirituellen Bewegung. Sie drang nach Frankreich ein, veränderte
sich dort und strömte in die spanischen Niederlande und nach Holland zurück. (47)
Im Kreis der niederländischen Jansenisten entstanden - in der Konfrontation mit der
ßpl 47 von Papst Uybnn VlIl. erlassenen antijansenistischen Bulle ,,In eminenti" -
zrvei anonyme Traktate. Sie erschienen in Löwen und verteidigten auf der Basis des
alten burgundischen Staatskirchenrechtes die eigensiändigen Rechte der belgischen
Kirche gegen päpstliche Eingriffe. Dieser Rückbezug auf ursprüngliche, spätmittelalter-
liche Strukturen des Staatskirchentums steht - wie noch zu zeigen sein wird -
bereits unter anderen Vorzeichen: es sind nicht mehr päpstliche Privilegien, die staats-
kirchliche Rechte ermöglichen. Diese Rechte werden aus der direkt von Gott ver-
liehenen Macht des Landesfürsten und aus Beschlüssen von Konzilien abgeleitet, als
nationale Privilegien und Freiheiten betrachtet und von verschiedenen. Gruppen
belgischer Räte (Geheimer Rat, Rat von Brabant, Staatsrat, provinzlelle Justizräte)
getragen, überliefert und geschützt. (44)

Um die Antwort auf den zweiten Teil der in diesem Kapitei angeschnittenen Frage

- nämiich, ob im theresianisch-josephinlschen Staatskirchensystem die überkommenen
Strukturen vom Geist des Naturrechts gezeichnet sind - finden zu können, müssen
lvir uns zuerst mit dem d r i t t e n unserer Irrobiemkreise bef assen : Wie verhalten sich
Reformkatholizismus und Staatskirchentum im t8. Jahrhundert zueinander?

Der Westfä-lische Friede von 1648 übertrug den einzelnen Souveränen das Recht,
in ihren Staaten verschiedene Religionsgemeinschaften zu erlauben. Das seit dem
späten Mittelalter zum Teil als Notstandsrecht gehandhabte ,,jus reformandi" wurde
mit der ,,advocalie" verbunden, sodaß nichtkathoiische Fürsten geistiiche Güter, die
sie infolge des Friedensvertrages erhielten, übernehmen und säkularisieren konnten.
Katholische wie nichtkatholische Regenten waren durch diese Rechtekombination in
der Lage, Einrichtungen der christlichen Religion in staatliche Einrichtungen umzu\\,an-
cle1n. (Sonntagsgottesdienste. konfessionelle Schule, theoiogische Fakultäten, Zöllbats-
gesetze für Geistliche und Religiosen, strafrechtlicher Schutz und Steuerbegünstigung
für den Klerus usw'. unterlagen der staatlichen Gesetzgebung.) Mit Hilfe des ,,jus
inspiciendi" bzw" ,,jus cavendi" übten die Landesfürsten die Aufsichtspflicht und das
Aufsichtsrecht über Kirchenämter, Orden, kirchliches Vermögen und kirchliche Straf-
und Disziplinargewalt aus. (49)

Wie bereits vorhin erwähnt, erschienen in den Jahren 165z und :.651 in Löwen zwei
anonyme Traktate. Ihr Verfasser, Pierre Stockmnns, zuerst Professor für Griechisch am
,,Collöge des trois langues", dann königlicher Professor an der juridischen Fakultät
der päpstlichen Universität Löwen, war Jansenist. Kurze Zeit hatte er ein Kanonikat
in Ypern, wo Cornelius f ansenius Bischof war. Nach dessen Tod legte Pierre Stockmsns
sein Kanonikat zurück - er hatte nur die niederen Weihen erhalten -, ließ sich dis-

79



L-

8o Geschichte

pensieren und heiratete eine reiche Löwener Witwe. Wegen jansenistischer Auseinan-
dersetzungen verlor er 1641 seinen Lehrstuhl und wurde mit Hilfe der gesellschaft-
lichen Beziehungen seiner Frau Rat irn ,,Conseille de Brabant" ; als solcher nahm er
auch an den Westfälischen Friedensverhandlungen teil.

Als 165r nach neunjährigen Versuchen, die Bulle ,,ln eminenti" zu ignorieren, diese
unter dem Druck des Nuntius vom Statthalter Erzherzog Leopold Wilhelm publiziert
wurde, waren davon einige belgische Bischöfe schwer betroffen.

Pierre Stockntans, der bisher ein ruhiges Leben öffentiichenQuerelen wegen des Janse-
nismus vorzog, griff nun zurFeder: Im,,]usBelgarum contra circa bullarumpontificamm
receptionem" und in der ,,Defensio Belgarum contra evocationem et peregrina fudicia"
trat er in doppelter Funktion für die Rechte der belgischen Kirche ein. Denn das ß4zl 47
erlassene erste römische Dekret gegen den ,,Augustinus" von Cornelius lansen richtete
sich nicht nur gegen die darin vertretenen Lehrauffassungen, es wandte sich auch gegen
das iandesfürstliche Placet. Die 1651 erlassene Bulle ,,Cum occasione" wollte u. a. die
persönliche Unfehlbarkeit des Papstes gegen den Gallikanismus propagieren. Indem
Stockmans für seine bischöflichen Freunde, die die antijansenistischen Bullen nicht
akzeptieren konnten, eintrat, verteidigte er das Placet und legte das ,,jus non evocando"
systematisch dar. Wie P. Ceyssens, der wohl bedeutendste moderne Jansenismusfor-
scher Belgiens, nachweist, finden sich in den Traktaten von Stockmans weder genuin
jansenistische Thesen noch deren Einflüsse. Ceyssens erkennt in den Doktrinen von
Stockmans eine Verbindung von Regalismus und Jurisdictionalismus mit den Auffas-
sungen von Cäsaropapismus und Gallicanismus.

Das waren aber strömungen, die es schon vor Isnsenius in den Niederlanden gab
und die auch in Gebieten zu lokalisieren sind, die vom ]ansenismus nicht berührt
waren. (5o)

Für unsere Art der Betrachtung ist es nicht wichtig, daß die beiden Traktate von
stockmsns - sie hatten mit ihrer Antwort auf die Bulle ,,In eminenti" enormes Auf-
sehen erregt - in Rom, Brüssel und Madrid indiziert wurden. Wesentlich ist es, daß
sie in das große werk des bedeutendsten Kanonisten an der wende vom 17. ztJm
r8. |ahrhundert, in das ,,Jus ecclesiasticum universum" Van Espens, eingearbeitet
vrurden. (5r)

van Espen, geborener Lovanienser, t673 Prtester und :.675 professor für Kirchen-
recht am berühmten Kolleg Hadrians vI., dem Papstkoileg von Lör.r,en, war als
glühender Priester von einem großen religiösen Ernst erfaßt. Im Einflußbereich des
aus Frankreich verändert in die spanischen Niederlande zurückströmenden ]ansenis-
mus, engagierte sich Van Espen in der Klerusausbiidung. Auf dem Programm dieses
Gelehrten, der gleichzeitig ein Mann der Tat war, stand die Reform des Konzils von
Trient. Er strebte eine Erneuerung des originären Geistes des Christentums an und
sammelte und verarbeitete das gesamte bisher bestehende Kirchenrecht. Es ist un-
möglich, auf Details in diesem Rahmen einzugehen. Eines jedoch ist zu unterstreichen:
Dieses Streben nach einem eristentiellen Christentum, nach einer Wiederherstellung
frühchristlicher Strenge gegenüber verschiedenen Lockerungen disziplinärer Vor-
schriften durch das Konzil von Trient, wie es im Kreis französischer und niederländi-
scher Jansenisten propagiert wurde, konkretisierte sich bei Van Espen in kirchenrecht-
lichen Sentenzen. Auch hier ist zu bemerken, daß diese Sentenzen nicht jansenistischer
Herkunft waren (52); sie wurden aber zum Teil von dieser Spiritualität beeinflußt; daher
kann man - in der Terminologie Eduard winters - von einem kanonistisch
dargestellten Reformkatholizismus sprechen. (57) Bei all diesen For-
derungen ging es um das zu erneuernde Priesterbild, um die neue Gestalt des Bischofs,
des Pfarrers, des ,,pastor bonus", wie ihn das Konzil von Trient forderte und wie ihn
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. ': . '-' K'.llege I an opstraet nunmehr entworfen hatie. (54) unter diesem Gesichts-.-:i::, Rechte, Pflichten und Aufgaben der Bischöfe fixiert, ihre Macht unter-
: : l--aiten kraft ihres vom Papst delegierten, iedoch auf den apostolischen- : -- : :r:ückgehenden Amtes die Priester ihrer Diözesen in der ihnen eigenen:--:: -* schützen. Sie sollten sie vor der Deformation durch den weltlichen Besitz-- :=.'.:h:en rvie vor dem Existenzminimum, das sie zwang, Opfer und Bußgelder,

:: - -r.:..: und Kollekten für ihren Lebensunterhalt zu verwenden. Kraff ihres.-::-:::--::.s.varen die Regulargeistlichen in der Teilhabe an dem geistlichen Amt
- - :: j:r Disziplin der Diözese den Bischöfen unterstellt. Exemtionen waren für

:.r-j'; \'om cesichtspunkt des öffentlichen Rechtes wie von dem der Jurisdiktion,- -..::-':e suspekt. In seinen Traktaten über simonie und Bußdisziplin wandte er- -:.: siharf gegen unnötiges vermehren des klösterlichen Besitzes, bekämpfte
. .-:i=rung nach obligatorischen Mitgiften und verwarf sämtliche Dispensen von

::::.rer Armut. Niemals bezog er direkt zum Thema des päpstlichen primats in
: -:: :-iiir€n Traktat stellung; im,,Jus ecclesiasticum universum" bezeichnete er das

- j.. Papstes als Dienst an der Einheit der Kirche, in den Traktaten über die
- --.- :: x'ird die päpstliche Gewalt den Beschlüssen der Generalkonzilien unter-
-:..::.::, Die Immunität der Geistlichen betrachtere van Espen als große Konzession

: .l-: Geschenk der weltlichen Macht an die Kirche. Mitglieder des weltlichen wie
.- :='.:lrchen standes sollten gegen den Machtmißbrauch geistlicher oberen an ein
.-:,--:es Tribunal appellieren können; mit Hilfe des ,,placet" würden die Fürsten ihre

- .:::trnen vor päpstlichen Entscheidungen dann schützen, wenn diese, den lokalenr. ---:.:, entgegengeselzt, als Eingriff einer ausländischen Macht zu beurteilen wären.
: jem ,Placet" hätten aber die Fürsten auch die Möglichkeit, ihnen unangenehme

.-r--isnominationen oder Prälatenwahlen zu verhindern. (f f)
" 

..'-. Espens Schicksal war tragisch. Auf Seiten der Galiikaner, Regalisten und
.:.:nisten, die sich nach r7r1 mit sämtlichen Gegnern des römischen Zentralismus

::=:.: und mehr zu einer innerkirchlichen opposition verbanden, war er ein Mensch
. - -e: Kontraste, tief glaubig und von Reformplänen erfüllt, durchdrungen von dem"::.sch, Gott mehr als den Menschen zu dienen. Trotz starker Ressentiments gegen
:.:. rereits zu einem kirchenrechtlichen Begriff gewordenen Ultramontanismus, gegen
:-: :ömische Kurie und gegen die vertreter des Antijansenismus (nicht durch d[ l*-
. --::,m.unikation, sondern durch die Sünde verliere der Mensch die göttliche Gnade,
.-r,;ieb er einmal) anerkannte er in den Entscheidungen seiner geistlichen Vorgesetzten
:'e Fülrrung des Heiligen Geistes. (56) Diese geistlichen Oberen begannen inTer Zeit,
:-. aus den spanischen die österreichischen Niederlande wurden, ian Espens Bücher
:'-i indizieren und ihn selbst zu verfolgen. Da er die Bulle ,,unigenitus,, von t7t7 nicht
:kzeptierte - sie war gegen Pasquier Quesnel und seine ,,Reflexiones Morales,i ..lurr.r,
,"orden -, mußte der erblindete van Espen, der die Jansenisten in ihren prozessen
'' erteidigt hatte, nach Abschluß seinen eigenen gerichtlichen Causa nicht nur die
Universität Löwen, sondern auch seine niederländische Heimat verlassen. Es war injer Ara der Erzherzogin Marie-Elisabeth, die a1s Statthalterin Prinz Eugen in den Nie-
Cerlanden abgelöst hatte, als man von t7z5 bis t71o in verbindung mit Nuntius
GiLtseppe spinelli, mit Kardinal rhomas-Philipp d'Alsace-Boussu, dem Erzbischof von
tr'lecheln, und stephan Amiodt, dem |esuitenbeichtvater der Erzherzogin, 11 professo-
ren und all jenen Universitätsmitgliedern, die die Bulle ,,unigenitus,, nicht unter-
schreiben wollten, Lehrstühle und Amter entzog.

Nach erfolglosen Interventionsversuchen des kaiserlichen Leibarztes Pius Nicolaus
Garelli bei Karl vI. ging van Espen ins Exil" Er starb, kaum angekommen, in. oktober
rTzB im Priesterseminar der Kleinen Kirche von utrecht, in Amersfoort.(5fl van
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Espen war eine Art ,,Goethe des Kirchenrechts". Seine Werke erwiesen sich in ihrer
unglaubiichen Vielfalt als große Quelle und Vorlage für sämtliche deutsche Kirchen-
rechtier des .r8. ]ahrhunderts * natürlich benützte sie auch Febronius -, für die öster-
reichischen Kanonisten (58) sowie für die Kirchenrechtslehrer iosephs II., Christian
August Beck {5$ und Graf Pntrice Neny. (6o) Auch der erste Vorentwurf des There-
sianischen Staatskirchensvstems, der von Hofkammersekretär Christian "lulius Schierl
aon Schierentlorf stanmt, beruht auf den Büchern Van Espens.

Harry Kühnel konnte zeigen, welchen Niederschlag die ,,ohnmassgebigen Materiaha"
Schierls oon Schierendctrf in der Gesetzgebung losephs /. und Karls Vl. hatten. Bei
dem Hofkammersekretzir findet man bereits alles vorskizztert, was loseph 11. in die
Tat umsetzte: Die Reduktion der Geistlichen, das Bemühen, sie im Staat zweckvoll
und nützlich einzusetzen, die Beseitigung ihrer Ausnahmestellung und ihre teilweise
Unterwerfung unter die weltliche Gerichtsbarkeit.

Schierl spricht von der Verwendung geistlicher Güter zur Dotation von Schulen
oder zur Beseitigung und Linderung der Not des Volkes in Nachkriegszeiten und von
der staatlichen und bischöflichen Schulaufsicht. Er plädiert dafür, daß das Problem
der Testamente und Schenkungen an Geistliche und Klöster * also die Frage der
Amortisationen und jene der Eheschließungen - nicht vom römischen, sondern am
kaiserlichen Haf zu entscheiden wären.

Auch die Nichtkatholiken sollten in den Erblanden ihre Rechte erhalten, ihre Reli-
gion privat ausüben und eigene Friedhöfe haben können. (6r)

Als zweites Phänomen, das das theresianisch-josephinische Staatskirchensystem kli-
matisch wie ideell außerordentlich stark beeinflußte, ist die Zölibatsdiskussion der fran-
zösischen Aufklärung zr1 ilennen. Sie begann, parallel zu den kanonistischen Reform-
programmen Van Espens, ebenfalls um 168o und zeigt, wie aktuell jene Forderungen
Van Espens und Opstraefs nach dem ,,pastor bonus" waren, wie sehr Priesterbild
und geistliche Existenz zu Diskussionsthemen rvurden - in der Offentlichkeit um-
stritten, in den Geistlichen selbst z. T. verunsichert und fragwürdig.

Zuerst kamen die Cameralisten, die Wirtschaftstheoretiker des r8. Jahrhunderts.
Zum Wiederaufbau der von Kriegen heimgesuchten Länder benötigte man viele Men-
schen. Sie bildeten den Reichtum eines Staates, denn mit ihnen soliten Landwirtschaft
und Industrie modernlsiert werden. Offizieli durften ja die Geistlichen als Zölibatäre
keine Nachkommen haben. Sie waren also nach damaliger Auffassung nicht ,,staats-
erhaltend", sondern Schmarotzer des Staates, die nichts zu seinem ,,Wirtschaftswachs-
tum" beitrugen. Zu den Cameralisten geseltrten sich die Philosophen. Skeptisch fragte
Pierre Bayle: ,,Was wird eher eingehalten, die eheliche Treue oder der Zölibat?" Nur
Ungebiidete, die keine Ahnung von der menschlichen Natur hatten, konnten solche
Gesetze einführen. Montesquieu sah in den Geistlichen nichts anderes als Staats-
zerstörer trnd Menschenfeinde, fiür Voltaire waren Priester und Nonnen Exponenten
des Fanatismus, der Zölibat ein Ausdruck christlicher Unmenschlichkeit, eine törichte
und 1ächerliche Einrichtung.

Diderot verschanzte sich in seiner Enzyklopädie hinter den damaligen Medizinern,
denn in der ,,Säftelehre" hatte man nun die Zusammenhänge von Hormonen und
Nervenkrankheiten entdeckt. Natürlich wäre die Enthaltsamkeit gesundheitsschädlich,
der Zölibat bedrohe nicht nur die physische, sondern vielmehr die psychische Gesund-
heit der Menschen. Und Roussear, der idealistische Kämpfer für die Menschenrechte,
sah das personale Wesen des Menschen durch die Zölibatsgesetze bedroht. Ehelosigkeit
wäre nicht nur das Vorenthalten personaler Rechte, sie wäre gegen die Menschen-
rechte schlechthin, weil viele Eltern ihre Kinder in den geistlichen Stand zwangen und
ihnen die freie Standeswahl verweigerten. - In dieser Diskussion, die das geistliche
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- -:i -S. Tahrhunderts sehr wesentlich mitbestimmte, meldeten sich auch zwel
:: : -,- ',\lrt. Da den Söhnen der Adeligen nur der Offiziers- oder der geistliche

,- .:..:.'.nd, so11te rnan ihnen, so Abbö de saü'tt Pierre, die Priesterehe erlauben.
- . ::.:.:i:'.:ng ciesZölibats unnötig verbrauchteKraft käme den apostolischenAuf-

- l:-e.ters zugute. In seiner feierlichen Schrifi ,,Appel comme d'Abus" bat Ahbö-.. j.::, iranzösischen König, sich zu verr.venden, daß die Priester ihren Stand

- - - -:,,,-:: ico Antonio Muratori, der lvohi bedeutendste Exponent katholischer' i - , : . 1n ltaiien, sah das Gesamtproblem des geistiichen Standes von bevölke-. - i.. --:-=;iren, sozialpädagogischen und sozialhygienischen Gesichtspunkten. Er
- : . =-r.en qualitativ hochsiehenden, irn Cegensatz zu einem quantitativ dem Müßig-
-: =:::':enen Klerus ein, erkannte die Notwendigkeit einer Bevölkerungsreguiierung
: :-:i:rte das staatliche Einschreiten gegen das Bettlertum. Von italienischen Ver-' : :::r. ausgehend plädierte Murdtori dafür, vor allem die Mendikanten zu redu-

: :r 551 Bis jetzt konnten jedoch keine jensenistischen Einflüsse auf Muratori fesl-
-.:.--.,,.;erden. (64)

-- . )''---.t;t' Theresia nach Abschluß des österreichischen Erbfolgekrieges nachdachte,
= j:e Ordensgeistlichen anzutreiben und sich zur Seelsorge gebrauchen ließen",

- '. ,ri' einer ,,Remedur der Klöster" (65) sprach, schien sie zwei Ziele verfolgt zu
.:=r.. Dre kirchlichen Strukturen, die man seit dem Spätmittelalter vergeblich an die

':...: -che Verwaltungsoldnung anzupassen suchte, sollten nun mit den staatlichen
:.:.-ren zur Deckung gebracl-rt rverden. Es mußte etwas gegen die verflochtenen und
.:.."rr:ten Besiizverhältnisse der exemierten orden unternommen lr,,erden, denn es
.--'--ien tatsächlich viele,,ausländische Mächte" große Güter und Ländereien in der
.:=:rerchischen Monarchie. Ebenso verwirrt und undurchschaubar war die Organi-

.-:--'n des Pfarrsystems, die von vielen Privatinteressen abhing. (66) Im allgemeinen
' ::rdel der Bevölkerungsstruktur, im Zusammenbruch des Feudalsystems sollten

,: = Geistlichen entprivilegisiert, in ihrer Mittlerfunktion zwischen weltlichem und himm-
-..:hem Reich,,entmvthologisiert" und als Bürger und untertanen in den staat ein-
:=rrdnet werden. (07)

Bevor wir skizzenhaft auf die verordnungen ,,in publico ecclesiasticis" eingehen,
-.i das burgundische Staatskirchensystem noch einmai aufzugreifen. Der niederiän-
-rrsche Geheirne Rat und königiiche Kommissar für die Universität Löwen Graf Patrice
'.-.rrry hatte nicht nur einen regalistischen Traktat für den Kronprinzenunterricht ver-
:zßt. t761 entwarf er ein Repertorium für den Ceheimen Rai der Niederlande
, \'{6moires sur ie droit public eccl6siastique pour le gouvernement de l'Eglise
Belgique". Darin waren hauptsächiich Ideen von Stockmans und van Espen in etn
S'"stem zur Schaffung einer belgischen Landeskirche verarbeitet, das mit den-r kirch-
iichen Reformprogramrn des ,,De statu Ecclesiae" von Febronius d'accord ging. Noch
ist es ein offenes Problem der Forschung, wie das Repertoriurn Nlnys die Konzeptionen
des Fürsten Kaunitz ,,Von der oberherrlichen Gewalt der römisch katholischen iürsten
in Bezug auf die Religion und die Clerisey" und die staatskirchtrichen Gesetze Oster-
reichs, die Maria Theresia und loseph lI. ab q6B in der Lombarder z'r erproben be-
gannen, beeinflußt hat. Die Analogie des Repertoriums Nrinys mii dem österieichischen
Staatskirchensystem ist jedenfalls frappant. (6a)

Wie wir bis ietzt zeigen konnten, waren es also durchaus nicht al1ein die alten Struk-
turen des spätmittelalterlichen österreichischen Staatskirchentums, waren es nicht nur
alte Erlässe und barocke Edikte, die, vom Geist der Aufklärung und ihres rationalisti-
schen Naturrechts erweckt und von einer modernen Gesetzgäbung ergänzt (69), im
theresianisch-josephinischen Staatskirchensystem auferstehen sollten.
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Der historische Vorgang ist viel komplizierter: einerseits verschmelzen habs-
burgische Traditionen spätmittelalterlicher Provenienz durch die Heirat Maximilians l.
u.rd Marias oon Burgund mit Usancen burgundischen Staatskirchentums. Andererseits
werden im r7. ]ahrhundert in den spanischen Niederlanden während der Auseinander-
setzung um den Jansenismus in neuen Rechtsabhandlungen alte burgundische Staats-
kirchenrechte mit dem Galiikanismus verbunden. Van Espen, dessen große kanoni-
stische Kornpilation als Hauptquelle des theresianisch-josephinischen Staatskirchen-
systems immer mehr er:kannt wird, integrierte jene unter gallikanischen Vorzeichen
zusammengefaßten burgundischen Rechte in sein ,,Jus ecclesiasticum universum". Dieses

von rigoristischer Moraltheologie, die hauptsächlich die Jansenisten propagierten, ge-

prägte Werk steilt zusammen mit denanderenTraktaten und DissertationenVan Espens

die kirchenrechtliche Ausformung des Reformkatholizismus dar. Beschlüsse des lVest-
fälischen Friedens über das Nebeneinander mehrerer Religionen in einem Staat waren

für die ,,Verordnungen in publico-ecclesiasticis" ebenso mitbestimmend wie der Nach-
hall derAuseinandersetzungen um das lothringischeStaatskirchenrecht imCode L6opold

und die Auffassungen Ludoaico Antonio Murstoris,,Über die Glückseligkeit des gemei-

nen Wesens ais dem Hauptzwecke gut regierender Fürsten". Schließlich ist es die Atmo-
sphäre der europäischen Aufklärung, genährt von der in Frankreich begonnenen Zöli-
batsdiskussion, in der Maria Theresia f:ür die österreichische Monarchie eine Neuord-
nung des Verh.ältnisses von Staat und Kirche anstrebte. Sie wollte iang verschieppte
Probleme der kirchlichen Territorialstrukturen lösen und die Anpassung der Kirche
an das neu heraufsteigende Zeitalter erreichen"

Die Gesetze in publico ecclesiasticis konzentrierten sich zuerst auf die Bildungs-
reform des Klerus. Der Säkularklerus sollte besser ausgebildet, der Regularklerus
zurückgedrängt und in der Ausbiidung dem Säkularklerus angegiichen werden. Danach
wurde das ,placet" , seit 1617 gebraucht, offizielles Gesetz, die Kirchenrechtsiehrstühle
wurden von Van Espen inspirierten Kanonisten übertragen: schließlich wurde die

Gesellschaft fesu ihrer Monopolstellung beraubt und dann aufgehoben. Von französi-
schen und bayrischen Verordnungen angeregt, rvurden das Profeßalter für den Ordens-
nachwuchs auf z4 Jahre erhöht, die Mitgift der Kiosterkandidaten eingeschränkt, die
Klosterkerker in Korrektionszimmer umgewandelt; der finanzielle Verkehr mit aus-
ländischen Klöstern wurde verboten und die Rückkehr zur ursprünglichen Ordensregel
befohlen. Es begann auch die Reduktion der Feiertage und die Purifizierung der
Liturgie.

Die Durchführung verschiedener, schon unter Mnria Theresia konzipierter Maß-
nahmen erfolgte unter loseph I1. in einer Rasanz, die ihn vielleicht mit dem poiiti-
schen Tempo Rudolf s des Stifters verbindet. Zwischen r78z und 't-786 wttrde nicht nur
das Problem der Klosteraufhebung in Angriff genommen - es waren bei Boo Klöster,
und nicht allein solche von Mendikanten und Kontempiativen, die säkuiarisiert rvur-
den -, sondern es wurde auch der Religionsfonds geschaffen und von dessen Einnah-
men das große Werk der Dilizesanregulierung und Pfarrorganisation gewaltsam durch-
gesetzt. Die Priesterausbildung war in großem Stil staatiich in den Generalseminaren
uniformiert, den Bischöfen, die der Kaiser ernannte und dem sie den Treueicl leisien
mußten, der nexus nach Rom durchschnitten. (7o) Toleranzpatent und Aufhebung
der beschränkten Preßfreiheit ermöglichten die große Bildungssättigung mit der Lite-
ratur der deutschen Aufklärung, in der die Zölibatsdiskussion erst jetzt einen ihrer
Höhepunkte erreicht hatte. (7r) Neben dem Religionsfonds war bereits eine geistliche
Hofkommission ge'bildet, eine staatliche Zentralstelle für Kultusangelegenheiten, in der
auch der Klosterrat aufging. Der staatsbeamtete Pfarrer, dessen Salär vom Religions-
fonds bezahlt wurde, war nicht nur Verwaltungs- und Schulaufsichtsbeamter, Schul-
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1'.,, iwidisches u, theresianisch-josephinisches Staatskfu chensystem

,- -:: !:elsorger, sondern auch Assisteni beim Abschlrrß reversloser Mischehen.
- :--.. lie Bestimmung der Ehehindernisse beim kirchlichen Eheabschluß hatte

- =: r:-;er vorbehalten. (72)
.-ri,'ches und theresianisch-iosephinisches Staatskirchentum? Gibt es nur eine

-.. .:':=burgischen Dynastenverbindung begünstigte Übertragung burgundischer
- : -r.:.. und Ideen in das Reich der österreichischen Habsburger, oder bestehen

:,-:.-e ,{hnlichkeiten der spätmittelalterlichen burgundischen Landeskirche mit
. - 

-:ep1,t 11. angestrebten Territorialkirche?
:. :: ,Jiauszuschicken: die Herzoge von Burgund regierten ihre Landeskirche mit

- -.:::::.:ng cies Papstes - loseph ll., der sich als treuer Sohn der Kirche betrachtete,
:.-:: ,:...e \Iaßnahmen gegen den Willen der Päpste durch. Die Einsiellungen Maria

. ,,:.:-. r-rnd losephs ll. zun Papsttum lagen in der Mitte zwischen gallikanischen
- - : ---:nontanen Primatsauffassunger..(Z) Die Bischofsnominationen, die Besetzun-

:.: -\bteien, die Eingriffe in die Wahlvorgänge bei den Klöstern sind Philipp
" . -..,.:,t und Ioseph I1. gemeinsam.

I = 
.:urgundischen 

Herzoge verliehen ihren Dienern geistliche Benefizien, um sie

-::: zu \rersorgen und durch ihre Ergebenheit Macht über das zum Teil gegen sie
'..=.-::rende Volk in den neu erworbenen Gebieten auszuüben. loseph lI. zog sämtliche
...,:.--he Benefizien ein, um u. a. auch damit den Religionsfonds zu speisen, der zur

- :;::.aiilichen Versorgung der Geistlichen geschaffen worden war, und erregte
:,:=- rebellische Gesinnungen im Volk. Herzog Philipp der Gute gründete viele Klöster
- -: 'levorzugte dabei Mendikanten wie kontemplative Orden, auch die Karthäuser.
-:.'-':'. il. hob etwa 8oo Klöster auf und verbot zuerst die der Mendikanten und

-= iontemplativen Orden, wie der Karthäuser. Die Herzoge von Burgund setzten
:: Stolgebühren fest. Maria Theresia und loseph iI. gingen darüber hinaus' sie
.::.inderten die Feiertage und griffen mit ihren gottesdienstlichen Verordnungen tief
. jas Leben der Volksfrömmigkeit ein; die spätbarock manirierten kultischen Ge-

:::'.iche wurden von (lassizistischer Nüchternheit verdrängt.
Beide regierten die Kirche. Philipp der Gute, indem er gewachsene Strukturen berück-

. ::.rigte und über ihm genehme Personen seine Macht entfaltete; loseph 11. sah sich
. =:anlaßt, die kirchlichen Strukturen zu verändern, und zwang die geistlichen Personen
.: den von ihm als nützlich erkannten Berufen, vor allem dem des Pfarrers. Philipp
.':. Cute stützte sich auf den Prälatensland; ]oseph II. drückte ihn über die Einrichtung
-e: Kommendataräbte zur Bedeutungslosigkeit herab und versuchte ihn durch die
Klosteraufhebungen, besonders in Belgien, zu entrechten. Dabei übersah er den großen
Einfluß des niederiändischen Klerus aut das Volk - der Prälatenstand verband sich
-n den Niederlanden mit dem ,,dritten Stand", er protestierte gegen die Verletzung der
ioyeuse Entr6e und wurde damit zu einem fundamentalen Träger der brabantischen
Revolution. (74)

Es ist immerhin bemerkenswert, daß die absolutistisch durchgesetzte Übertragung
der von belgischer Geistigkeit und Tradition geprägten josephinischen Reformen auf
rhr Ursprungsland die Lösung Belgiens vom österreichischen Gesamtstaat und damit
den Abfall des ersten Landes, das zum Aufbau dieses Machtkomplexes beitrug, be-
rvirkte. Von nun an löste sich das Habsburgerreich bis zur Reduktion auf das heutige
Staatsgebiet, das mit Einschränkungen dem der mittelalterlichen Erbländer entspricht,
auf. Im Rijksarchief von Brüssel sind die Sregel Karls des Kühnen und Maria
Theresias nicht von ungefähr nebeneinander ausgestellt und die in diesem Aufsatz
skizzierten Vorgänge bilden mit ihren offenen Problemen ein weites Gebiet der
Forschung.
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dazu auch Franz Pototschnig: Die Entwicklung des Kirchenrechts im 18. Jahrhundert
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